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Das ist wieder mal ein Beispiel für eine Schulleitung ohne Führungskompetenz.

Klassenfahrten gehören sicherlich nicht nur in NRW zu den Dienstpflichten jeder Lehrkraft
(einzige Einschränkung: volle Erstattung der Reisekosten muss gewährleistet sein, damit es
eine "einforderbare" Dienstpflicht bleibt).
Wenn sich auf persönliche Ansprache kein Mann findet, muss die Schulleitung das regeln. Es
kann nicht sein, dass man für einen nicht selbst verschuldeten Missstand Geld bezahlt.

Seltsamerweise scheint es bei zwei BegleiterINNEN keine Probleme bei Klassenfahrten zu geben
- zumindest nicht bei uns. Zwei Männer ginge bei uns allerdings auch nicht. Tja - in der heutigen
Zeit scheint man in jedem Mann einen potenziellen Kinderschänder oder Vergewaltiger zu
vermuten...

Gruß
Bolzbold
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